
gründen, wird das Beruhen des Urteils auf der Gesetzesver-
letzung – mithin die Kausalität zwischen Verfahrensfehler
und Entscheidung – unwiderleglich vermutet. Daher sollten
in der Klausur absolute Revisionsgründe vorab geprüft wer-
den. Die meisten absoluten Revisionsgründe stützen sich auf
eine gravierende Verletzung der Prozessgrundsätze, sodass
sie bereits im Rahmen des ersten Teils dieser Serie inzident
angesprochen wurden.

Liegt kein absoluter Revisionsgrund vor, so ist anhand der
Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob das Urteil auf der
Gesetzesverletzung beruht (sog. relativer Revisionsgrund).
Hier ist der Maßstab aber ein sehr großzügiger: Es genügt,
wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Urteil ohne
den Verfahrensfehler anders ergangen wäre.33 Damit ist ein
Nachweis der Kausalität nicht zu führen – und die Ausfüh-
rungen in der Klausur können sich regelmäßig darauf be-
schränken, dass eine andere Entscheidung ohne Fehler nicht
auszuschließen gewesen wäre.

Klausurtipp: Der Prüfungspunkt ist in der Klausur daher sehr kurz,
sollte aber in jedem Fall angesprochen werden.

D. SYSTEM STATT RÄTSELRATEN

Was bleibt also für diejenigen, die sich bis zum Ende dieses
Beitrags durchgekämpft haben? In erster Linie sollte klar
sein: StPO ist weniger Rätselraten als gedacht und lässt sich
mit den dargelegten Grundaufbaustrukturen zu den Fragen-
typen in der Klausur in Griff bekommen. Vergegenwärtigt
man sich zudem, wie viel Freiheit auf Abwägungsebene be-
steht, so zeigt dies, dass die Zusatzfrage kein unüberwind-
barer Endgegner in der Klausur ist, sondern vielmehr die
Option bietet, am Ende noch Punkte mitzunehmen. Ob aus
StPO Liebe wird, bleibt jedem selbst überlassen. Panik muss
die Zusatzfrage aber in jedem Fall nicht auslösen.

33 Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. Aufl. 2022, StPO § 337 Rn. 37; Linke JA 2021,
948 (951).

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „DER (NOCH) UNERFÜLLTE TRAUM…“

Professor Dr. Timo Hebeler und Wiss. Mit. Helene Stahl, Trier*

„Der (noch) unerfüllte Traum vom Oldtimer-Schauraum“?

Verwaltungsprozessrecht, Baurecht
Anfängerklausur
120 Minuten
Gesetzestexte

& SACHVERHALT

Der A ist Eigentümer eines Grundstücks, das im Randbereich der rheinland-pfälzischen
kreisfreien Stadt S gelegen ist. Auf dem Grundstück wurde früher Landwirtschaft betrieben.
Das auf dem Hof befindliche Landhaus steht neben lediglich einem weiteren Wohnhaus und
ist von der übrigen Bebauung in S deutlich – über 100m – abgesetzt. Auf dem Grundstück
befindet sich seit etlichen Jahrzehnten ein Wohnhaus, das vor 30 Jahren aufgrund einer
damals ordnungsgemäß erteilten Baugenehmigung nachträglich erweitert wurde. In 15m
Entfernung zum Wohnhaus war lange Zeit noch eine Scheune vorhanden, an die in den
1970er Jahren mit bauaufsichtlicher Genehmigung ein Raum für die Unterbringung von
landwirtschaftlichen Maschinen angebaut wurde. Nachdem der landwirtschaftliche Betrieb
im Jahr 2005 eingestellt worden war, wurde dieser angebaute Raum als Garage, in der ein
Pkw untergebracht werden konnte, genutzt. Ein Sturm beschädigte im Dezember 2023 das
Scheunengebäude und den angebauten Raum insgesamt so stark, dass A sie im Januar 2024
abreißen ließ.

A ist Fan alter Autos und seit kurzem auch Oldtimer-Sammler. Er besitzt vier hochpreisige
Oldtimer, die er bislang andernorts abgestellt hatte. Die Oldtimer haben keine Straßenzulas-
sung. Im Februar 2024 reicht A bei der S einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung
für den Bau eines Oldtimer-Schauraums ein, der auf dem Fundament des ehemaligen Scheu-
nengebäudes errichtet werden soll. Der Bau soll eine Grundfläche von 150m2 einnehmen,
eine Wandhöhe von 3,50m besitzen und die Wände sollen zahlreiche großflächige Glasele-
mente haben, damit die eingestellten Oldtimer von außen gut sichtbar sind.

S lehnt diesen Antrag im März 2024 ohne Rechtsbehelfsbelehrung ab. Gegen diesen Bescheid
legt A im Mai 2024 Widerspruch ein. Am 28.6.2024 wird A der Widerspruchsbescheid, der
die Ausgangsentscheidung aufrechterhält und der eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbeleh-
rung enthält, zugestellt. Am 19.7.2024 erhebt A Klage beim Verwaltungsgericht in S, die

* Der Autor Hebeler ist Inhaber der Professur für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Verwaltungswissenschaft am Fachbereich
Rechtswissenschaft der Universität Trier. Die Autorin Stahl ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an dieser Professur.
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darauf gerichtet ist, ihm die Baugenehmigung für die Errichtung des Oldtimer-Schauraums
zu erteilen. A ist der Auffassung, es müsse der Umstand Berücksichtigung finden, dass an
dem beabsichtigten Standort nicht erstmals eine bauliche Anlage, sondern lediglich – wie A
dies bezeichnet – ein „Ersatzbau“ für das durch den Sturm beschädigte und im Zuge davon
abgerissene Gebäude errichtet werden solle.

Hat die Klage des A Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Die Klage des A hat Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges

Es müsste der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Eine aufdrängende Sonderzuweisung ist
nicht ersichtlich, sodass sich die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach der Generalklau-
sel des § 40 I 1 VwGO richtet. Hiernach bedarf es einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit
nichtverfassungsrechtlicher Art. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt nach der herr-
schenden modifizierten Subjekttheorie vor, wenn die streitentscheidenden Normen öffent-
lich-rechtlich sind, also wenn Zuordnungsobjekt des Rechtssatzes ein Träger hoheitlicher
Gewalt ist (Kopp/Schenke/Ruthig, VwGO, 29. Aufl. 2023, VwGO § 40 Rn. 11). Streitent-
scheidend sind die Normen des Baurechts, die Träger der hoheitlichen Gewalt – nämlich die
bauaufsichtlichen Behörden – zur Erteilung der Baugenehmigung ermächtigen bzw. ver-
pflichten (§ 70 I 1 RhPfLBauO). Es handelt sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit.
Mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit liegt zudem eine Streitigkeit nichtverfassungs-
rechtlicher Art vor. Eine abdrängende Sonderzuweisung ist nicht ersichtlich. Der Verwal-
tungsrechtsweg ist somit eröffnet.

II. Statthafte Klageart

Die statthafte Klageart richtet sich gem. § 88 VwGO nach dem Klagebegehren. A begehrt die
Erteilung einer Baugenehmigung. Diese erfüllt alle Merkmale von § 1 I RhPfLVwVfG iVm
§ 35 S. 1 VwVfG und stellt daher einen Verwaltungsakt dar, der auch begünstigend ist.
Statthafte Klageart ist somit eine Verpflichtungsklage gem. § 42 I Alt. 2 VwGO.

III. Klagebefugnis

A müsste gem. § 42 II VwGO klagebefugt sein. Dies setzt nach der sog. Möglichkeitstheorie
die Möglichkeit der Verletzung des A in eigenen Rechten voraus (Kopp/Schenke/R. P.
Schenke, 29. Aufl. 2023, VwGO § 42 Rn. 66). Im vorliegenden Fall könnten die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 70 I 1 LBauO erfüllt sein und könnte der A einen Anspruch auf
Erteilung einer Baugenehmigung haben. Die Klagebefugnis ist daher gegeben.

IV. Erfolglos durchgeführtes Vorverfahren

Fraglich ist, ob der A gem. § 68 II iVm § 68 I 1 VwGO vor der Erhebung der Verpflichtungs-
klage ordnungsgemäß und erfolglos ein Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) durchgeführt
hat.

A hat gegen den im März 2024 ergangenen Ausgangsbescheid im Mai 2024 Widerspruch
eingelegt. Damit hat er an sich ein Vorverfahren angestrengt. Das Erfordernis des erfolglos
durchgeführten Vorverfahrens setzt jedoch voraus, dass der Kläger das Vorverfahren auch
ordnungsgemäß – und dies bedeutet auch: fristgerecht – angestrengt hat. Ein verfristeter
Widerspruch führt nach hM zur Unzulässigkeit einer nachfolgend erhobenen Anfechtungs-
klage (Kopp/Schenke/W.-R. Schenke, 29. Aufl. 2023, VwGO § 70 Rn. 6). Ob diese Sicht-
weise zutreffend ist, ist aber nur dann relevant, wenn A seinen Widerspruch nicht fristgerecht
eingelegt haben sollte. Gemäß § 70 I 1 VwGO gilt grundsätzlich eine Monatsfrist seit
Bekanntgabe des Verwaltungsakts. A hat im Mai 2024 und somit mehr als einen Monat seit
Bekanntgabe des Verwaltungsakts (März 2024) Widerspruch eingelegt. Damit wäre der
Widerspruch grundsätzlich verfristet. Jedoch erging der Verwaltungsakt ohne Rechtsbehelfs-
belehrung. Gemäß § 70 II iVm § 58 II VwGO gilt daher eine Jahresfrist (s. insbesondere
§ 58 II 1 VwGO). Diese Frist hat A gewahrt.

Im Ergebnis hat A daher das Vorverfahren ordnungsgemäß und außerdem erfolglos durch-
geführt.

Widerrufsfrist
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